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§ 119h ZollR-DG Datenänderung
 ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Die in § 119g ermächtigten Behörden haben Änderungen, Ergänzungen, Richtigstellungen und Löschungen von

Daten ausschließlich hinsichtlich jener Daten durchzuführen, die von ihnen eingegeben worden sind. Die von

anderen Mitgliedstaaten ermächtigten Behörden sowie Europol und Eurojust sind darüber zu informieren.

2. (2)Liegen Anhaltspunkte vor, wonach eingegebene Daten unrichtig, unvollständig oder unrechtmäßig verarbeitet

worden sind oder sein könnten, haben die in § 119g ermächtigten Behörden die von anderen Mitgliedstaaten

ermächtigten Behörden sowie Europol und Eurojust darüber zu informieren.

3. (3)Sind im Zollinformationssystem bereits Daten zu einer Kategorie gemäß § 119c gespeichert, so ist die Eingabe

weiterer Daten zulässig. Stehen die einzugebenden Daten allerdings im Widerspruch zu den bereits

eingegebenen Daten, hat sich die in § 119g ermächtigte Behörde mit jener Stelle, die solche Daten bereits

eingegeben hat, abzustimmen. Wird keine Einigung erzielt, so bleibt die erste Dateneingabe bestehen und es

werden nur die neuen Daten in das System aufgenommen, die nicht im Widerspruch zur ersten Dateneingabe

stehen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/119g
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/119g
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/119c
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/119g
file:///

	§ 119h ZollR-DG Datenänderung
	ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz


